
Die Berufungen führten  hinsichtlich des A ngeklagten Fr,
und der A ngeklagten U. F. zu r A bänderung des Urteils.

a )  D er m it der Berufung des A ngeklagten F r. vorge
tragenen  Auffassung, der U m fang der von ihm ge
setzw idrig durchgeführten T ransporte von Zier
fischen rech tfertige nicht die Anwendung des Handels
schutzgesetzes, kann nicht gefolgt werden.
Der A ngeklagte F r. ha t Zierfische fü r 43 000,— DM 
teils ohne W arenbegleitscheine, teils un te r m iß
bräuchlicher Benutzung von W arenbegleitscheinen, 
also illegal, tran spo rtie rt und diesen B etrag  eben
falls gesetzw idrig in die Deutsche Dem okratische 
Republik eingeführt. Die H auptverhandlung vor dem 
Bezirksgericht h a t insbesondere durch die Aussage 
der Sachverständigen M. und H. ergeben, daß durch 
das V erhalten der in diesem S trafverfahren  rechts
k rä ftig  V erurteilten und des A ngeklagten F r. legale 
Handelsbeziehungen m it Zierfischen nicht zustande 
bzw. bereits bestandene Verbindungen zum Erliegen 
gekom men seien. Bei einem derartigen  U m fang von 
gesetzwidrigen W arentransporten  und den er
w ähnten schweren Folgen fü r den legalen inner
deutschen Handel h a t das B ezirksgericht zutreffend 
das H andelsschutzgesetz angewendet. Auch der A n
wendung des § 2 Abs. 2 Ziff. 5, 6 und 7 HSchG ist 
zuzustim m en. Der A ngeklagte F r. h a t einen Teil 
der T ransporte  von Zierfischen un ter m ißbräuch
licher Benutzung von W arenbegleitscheinen durch
geführt und 43 000,— DM der Deutschen N otenbank 
gesetzw idrig in die Deutsche D em okratische Repu
blik eingeführt. Der erhebliche U m fang der vom A n
geklagten gesetzw idrig durchgeführten Transporte 
von Zierfischen zw ingt im vorliegenden F all zu dem 
Schluß, daß F r. einen erheblichen Gewinn erzielt, 
also gew erbsm äßig im Sinne des § 2 Abs. 2 Ziff. 6 
HSchG gehandelt hat.
Die B eurteilung des V erhaltens des F r. lediglich als 
ein Verbrechen gegen das Gesetz zum Schutze des 
innerdeutschen Handels ist fehlerhaft. Das Bezirks
gericht h a t festgestellt, daß der A ngeklagte F r. m it 
der D urchführung der illegalen W arentransporte 
bereits 1948/49 begonnen hat, zu einer Zeit also, zu 
der das Gesetz zum  Schutze des innerdeutschen 
Handels noch nicht in K ra ft w ar. R ichtig  ha t es 
die Handlungen als im Fortsetzungszusam m enhang 
stehend beurteilt, da die h ierfür notwendigen Vor
aussetzungen vorliegen. Die vom A ngeklagten in 
Fortsetzungszusam m enhang begangenen H andlun
gen verletzen zwei Gesetze. Soweit die Handlungen 
des A ngeklagten vor dem 22. April 1950, dem Tag 
des In k ra fttre ten s  des Gesetzes zum Schutze des 
innerdeutschen Handels liegen, verstoßen die gesetz
widrigen W arentransporte seit dem 1. Jan u ar 1949 
gegen § 4 der Anordnung über die Versandverpflich
tung  von W aren und die E inführung eines W aren
begleitscheines vom 2. Dezember 1948 in Verbindung 
m it § 9 WStVO und, soweit die T ransporte des An
geklagten  nach dem 22. April 1950 durchgeführt 
wurden, verstoßen sie gegen das Gesetz zum Schutze 
des innerdeutschen Handels. D aher hä tte  im vor
liegenden F all auch § 73 StGB Anwendung finden 
m üssen (vgl. OGSt. Bd. 2, S. 34—37, N J 1953
S. 143—144, OGSt. Bd. 3, H eft 1, S. 87). Da das Be
zirksgericht n icht beide Gesetze angewendet hat, 
verle tzt das U rteil durch N ichtanw endung der An
ordnung vom 2. Dezember 1948 das Gesetz.

b) Bei der rechtlichen Beurteilung des V erhaltens der 
A ngeklagten U. F. h a t das B ezirksgericht nicht e r
kannt, daß diese A ngeklagte durch ihr V erhalten 
nicht gegen das Gesetz zum Schutze des innerdeut
schen Handels verstoßen hat. N ach den F ests te l
lungen des Bezirksgerichts, die m it der B erufung 
auch n icht angefochten worden sind, transpo rtierte

sie im M ärz 1954 zwei Gläser m it Zierfischen in 
einer A ktentasche nach W est-Berlin, w ährend sie 
im Juni desselben Jahres in dem K inderwagen etwa 
zwölf Gläser m it Zierfischen nach W est-Berlin ver
brachte. Dies ta t  sie auf Anweisung ihres Ehe
mannes. Von den übrigen gesetzw idrigen Zierfisch
transporten  ihres Ehem annes h a tte  sie keine 
K enntnis. Diese objektiven und subjektiven U m 
stände der Tat, insbesondere der U m fang der von 
ih r durchgeführten Transporte, der n icht so erheb
lich ist, rech tfe rtig t n icht die Anwendung des Ge
setzes zum Schutze des innerdeutschen Handels. Die 
A ngeklagte hä tte  wegen V erstoßes gegen die An
ordnung über die W arenbegleitscheinpflicht vom 
2. Dezember 1948 in Verbindung m it § 9 Abs. 1 
WStVO veru rteilt w erden müssen. In  diesem Zusam 
m enhang m uß darauf hingewiesen werden, daß die 
B eurteilung des V erhaltens der A ngeklagten als Bei
hilfe zum Verbrechen ihres Ehem annes unrichtig  ist. 
Wenn das B ezirksgericht der A uffassung ist, daß die 
A ngeklagte gegen das Handelsschutzgesetz ver
stoßen hat, dann h ä tte  es sie, weil sie selbständig 
T ransporte  von Zierfischen durchführte, nicht als 
Gehilfe, sondern als M ittä ter zu dem von ihrem  Ehe
m ann begangenen V erstoß gegen das H andelsschutz
gesetz verurteilen  müssen.

c) Das U rteil des Bezirksgerichts w ar also hinsichtlich 
des A ngeklagten F r. wegen N ichtanw endung der 
Anordnung über die W arenbegleitscheinpflicht in 
Verbindung m it § 9 WStVO und, soweit es die An
geklagte U. F . betrifft, wegen unrichtiger Anwen
dung des § 2 Abs. 1 HSchG, § 49 StGB, un ter A uf
rech terhaltung  der tatsächlichen Feststellungen, im 
Schuldausspruch abzuändern.
Die andere rechtliche Beurteilung des strafbaren  
V erhaltens beider A ngeklagter konnte jedoch nicht 
zu niedrigeren S trafen  führen. Aus den Gründen 
des U rteils erg ib t sich, daß das B ezirksgericht be
reits berücksichtigt hat, daß die vom A ngeklagten 
F r. durchgeführten illegalen T ransporte bis 1949 
zurückliegen. Ebenso sind die m it der Berufung vor
getragenen w irtschaftlichen Schwierigkeiten, in 
welchen sich der A ngeklagte befunden haben mag, 
strafm ildernd nicht so beachtlich, daß diese zu einer 
Änderung des S trafausspruches führen m ußte, da 
die vom B ezirksgericht ausgesprochene S trafe bei 
Berücksichtigung des U m fangs der strafbaren  H and
lungen und der in der Person des A ngeklagten lie
genden U m stände nicht überhöht ist. Auch fü r  die 
A ngeklagte U. F. sind keinerlei U m stände ersich t
lich, die zu einer niedrigeren S trafe führen könnten. 
Alle M ilderungsgründe h a t das B ezirksgericht be
reits bei Bildung der S trafe berücksichtigt. Da das 
U rteil hinsichtlich der A ngeklagten F r. und U. F. 
lediglich im Schuldausspruch abzuändern und auf 
keine höhere S trafe als bisher zu erkennen war, h a t 
das Oberste Gericht in Anwendung des § 292 Abs. 3 
StPO selbst entschieden.

gez. Stegm ann gez. Rechner gez. Etzold
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Die A ngeklagte Sch. w ird wegen eines Verbrechens 
nach §§ 1 und 2 Abs. I  und II  Ziff. 7 des Gesetzes 
zum Schutze des innerdeutschen Handels und wegen 
eines Vergehens nach §§ 2, 8 und 16 des Gesetzes
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